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§ 25 IPRG Uneheliche Abstammung
und deren Wirkungen

 IPRG - IPR-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.11.2022

1. (1)Die Voraussetzungen der Feststellung und der Anerkennung der Vaterschaft zu einem unehelichen Kind sind

nach dessen Personalstatut im Zeitpunkt der Geburt zu beurteilen. Sie sind jedoch nach einem späteren

Personalstatut des Kindes zu beurteilen, wenn die Feststellung bzw. Anerkennung nach diesem, nicht aber nach

dem Personalstatut im Zeitpunkt der Geburt zulässig ist. Das Recht, nach dem die Vaterschaft festgestellt oder

anerkannt worden ist, ist auch für deren Bestreitung maßgebend.

2. (2)Die Wirkungen der Unehelichkeit eines Kindes sind nach dessen Personalstatut zu beurteilen.

3. (3)Die mit der Schwangerschaft und der Entbindung zusammenhängenden Ansprüche der Mutter gegen den

Vater des unehelichen Kindes sind nach dem Personalstatut der Mutter zu beurteilen.
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